
 
 
      
 
 
 
Aufgaben eines/einer Integrationsbeauftragten im Landkreis Ansbach 
 

Die/der Integrationsbeauftragte/r des Landkreises Ansbach unterstützt die ehrenamtlichen und 

hauptamtlichen  Strukturen im Landkreis bei der Integration von Menschen mit 

Migrationshintergrund, der Etablierung einer Willkommenskultur  für Flüchtlinge und Zuwanderer 

und beim Aufbau von Netzwerken sowie die Zusammenarbeit aller beteiligten Gruppen. Die 

Aufgaben orientieren sich auch am Leitfaden zur kommunalen Integrationsarbeit des 

Integrationsbeauftragten der Bayerischen Staatsregierung.  

 

Bei den Aufgaben des Integrationsbeauftragten handelt es sich um ehrenamtliche Aufgaben, die 

Großteils im politischen Bereich angesiedelt sind. 

 

Die wesentlichen Aufgaben sind: 

 

• Kontakt zu den ehrenamtlichen örtlichen Helferkreisen im Bereich Flüchtlingshilfe; 

Unterstützung bei der Vernetzung im Landkreis 

• Kontakt zu den Asylsozialberatungsstellen  und der Migrationsberatung im Landkreis 

• Kontaktaufnahme mit den Anbietern von Integrationskursen und Deutschkursen mit dem 

Ziel, Angebote flächendeckend in Landkreis zu ermöglichen 

• Zusammenarbeit mit den Kommunen, Förderung der Vernetzung der gemeindlichen 

Beauftragten 

• Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit, der IHK, der Handwerkskammer und dem 

Jobcenter zur Förderung der Integration in den Arbeitsmarkt 

• Aufbau eines Integrationsbeirats des Landkreises 

• Mitarbeit in der Integrationskonferenz (Organisation?) 

• Teilnahme an den Sitzungen der internen Arbeitsgruppe Asyl des Landratsamtes  

• Kontakt zum Integrationsbeauftragten der Bayerischen Landesregierung  

 

Die Aufwandsentschädigung entspricht den Regelungen für den Behindertenbeauftragten. 
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